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Einführung 

Zusammenfassung aus der Ärzte Zeitung vom 11.12.2020 

Für Bürokratieabbau gibt es jetzt laut KBV ein neues Wort: Heilmittelrichtlinie. Das neue Regelwerk, das ab dem 1. 
Januar 2020 in Kraft tritt, macht für Vertragsärzte und Psychotherapeuten vieles einfacher. Erst-, Folgeverordnung, 
verwandte Diagnosegruppen: Das kann man jetzt getrost vergessen. Dass das bisherige Verfahren, das „Bürokra-
tiemonster“, zu Silvester begraben wird, darüber freut sich der Deutsche Hausärzteverband. 
  
Als ein Beispiel nennen Jens Wagenknecht und Dr. Ulf Zitterbart, Mitglieder im Bundesvorstand des Hausärzteverban-
des, die Regel, dass die Heilmittelbehandlung innerhalb von 14 Tagen nach Ausstellung der Verordnung beginnen 
musste. „Wenn der Patient das nicht geschafft hat, weil er etwa keinen freien Termin für die Physiotherapie bekommen 
hat, dann musste er erneut in die Praxis kommen, die Verordnung musste neu datiert, neu gestempelt und neu unter-
schrieben werden.“ Der Verband begrüßt es deshalb, dass nach der neuen Richtlinie erst nach spätestens 28 Tagen die 
Behandlung beginnen muss – so wie es während der Pandemie auch bereits möglich gemacht wurde. 
Mehr Übersichtlichkeit, Verordnungssicherheit und Arbeitserleichterung bringt nach Ansicht von Zitterbart und Wa-
genknecht auch die neue Sparsamkeit beim Papier: Statt drei gibt es ab Januar nur noch ein Verordnungsformular. Auf 
dem dürfen Ärzte nun sogar mehrere Leitsymptomatiken und Heilmittel verordnen. Das, so das klare Urteil, diene dem 
Wohl der Patienten und spare Zeit. Und das sind die wichtigsten Änderungen, die auf Vertragsärzte und Psychothera-
peuten ab dem 1. Januar zukommen: Ein Formular: Das neue Formular nach Muster 13 ersetzt die bisherigen drei. Das 
bedeutet folgerichtig, dass alle Heilmittel auf diesem Muster verordnet werden können. Neu hinzu kommt die 
Schlucktherapie. 

Verordnungsfall  

Mit seiner Einführung ist für Ärzte die eigentlich erforderliche, aber im Praxisalltag kaum umzusetzende Detektivarbeit 
passe. Das heißt: Sie müssen ab dem Jahreswechsel nicht mehr nachforschen, wie viele Heilmittel andere Kollegen 
dem Patienten bereits verordnet haben. Was jetzt zählt, ergibt sich letztlich aus der konkreten Arzt-Patienten-Bezie-
hung. Der Verordnungsfall umfasst nur noch alle Heilmittelbehandlungen, die ein Arzt einem Patienten aufgrund der-
selben Diagnose (das heißt, die ersten drei Stellen des ICD-10-GM-Codes sind identisch) und derselben Diagnose-
gruppe nach dem Heilmittelkatalog verordnet. 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Auch wenn die Leitsymptomatik sich ändert oder unterschiedliche Heilmittel verschrieben werden, ändert sich der 
Verordnungsfall nicht. Nach sechs Monaten neuer Fall Ein neuer Verordnungsfall wird dagegen ausgelöst, wenn der 
Patient aufgrund einer neuen Erkrankung ein weiteres Heilmittel benötigt oder ein anderer Arzt ein Heilmittel ver-
schreibt oder aber die letzte Heilmittelverschreibung aufgrund derselben Diagnose sechs Monate oder länger zurück-
liegt. Das bedeutet: Anders als bei der bisherigen Regelfallsystematik mit ihrem ärgerlichen behandlungsfreien Intervall 
spielt hier nicht das Datum der letzten erfolgten Behandlung in der Heilmittelpraxis, sondern das der Verordnung die 
entscheidende Rolle. Und das hat jeder Arzt durch seine Verordnungssoftware im PC selbst im Blick. Die Orientierende 
Behandlungsmenge ist im Heilmittelkatalog zu den jeweiligen Indikationen verzeichnet. Sie bezieht sich auf den Ver-
ordnungsfall und gibt an, mit wie vielen Behandlungseinheiten das Therapieziel in der Regel erreicht werden sollte. 
Damit gilt aber auch: Verordnungen, die über die orientierende Behandlungsmenge hinausgehen, sind bei medizini-
schem Bedarf möglich. Sie müssen nicht auf dem Formular, aber unbedingt in der Patientenakte begründet werden. 
Vorteil der neuen Regelung: Die komplizierte Unterscheidung zwischen Erst- und Folgeverordnung sowie Verordnung 
außerhalb des Regelfalls entfällt.  

Höchstmenge je Verordnung  

Im Heilmittelkatalog festgelegt sind neben der orientierenden Behandlungsmenge auch die Höchstmengen an Be-
handlungseinheiten je Verordnung (bei Erkrankungen des Beckens oder der Extremitäten zum Beispiel maximal sechs 
Einheiten). Sie darf nur in Ausnahmefällen überschritten werden, etwa beim besonderen Verordnungs- oder langfristi-
gen Heilmittelbedarf. Werden mehrere vorrangige Heilmittel aus dem Katalog verschrieben, muss die Höchstmenge 
auf diese aufgeteilt werden. Die Höchstmenge für das ergänzende Heilmittel richtet sich nach den verordneten Be-
handlungseinheiten des vorrangigen Heilmittels. 

Langfristiger Heilmittelbedarf und besonderer Verordnungsbedarf  

Bei ihnen gelten die Beschränkungen der orientierenden Behandlungsmenge nicht. Vielmehr dürfen die notwendigen 
Behandlungsmengen auf ein ganzes Quartal bemessen werden. Da diese Bedarfe einen großen Teil der Heilmittelver-
ordnungen in hausärztlichen Praxen verursachen, lohnt sich ein Blick in die entsprechenden Diagnoselisten. Beson-
ders deshalb, weil die Kosten nicht in die Wirtschaftlichkeitsprüfung fallen bzw. herausgerechnet werden. 

Frequenzempfehlung 

Für spürbare Erleichterungen in den Praxen wird auch die Neuerung sorgen, dass die Frequenzempfehlungen des 
Heilmittelkatalogs jetzt als Frequenzspannen hinterlegt werden.  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Übersichtlicherer Heilmittelkatalog 

Der Katalog ist deutlich abgespeckt worden und ist jetzt übersichtlicher gestaltet. Im Bereich der Physiotherapie etwa 
wurden die ursprünglich 22 Diagnosegruppen in jetzt 13 zusammengefasst. Im Katalog finden sich zudem die Leitsym-
ptomatiken, die orientierende Behandlungsmenge, die Höchstmenge je Verordnung, die vorrangigen und ergänzenden 
Heilmittel sowie die Frequenzempfehlung. 

Behandlungsbeginn 

Die Heilmittelbehandlung muss innerhalb von 28 Kalendertagen nach der Verordnung beginnen. Liegt ein dringlicher 
Behandlungsbedarf vor, muss die Therapie spätestens nach 14 Kalendertagen starten. Die Dringlichkeit ist auf der 
Verordnung zu markieren. Eine detaillierte Übersicht über die Änderungen hat die KBV in der Reihe Praxiswissen veröf-
fentlicht: https://www.kbv.de/media/sp/PraxisWissen_Heilmittel.pdf 

Behandlungseinheiten  

Auch diese werden durch den Heilmittelkatalog vorgegeben. Etwa Höchstmenge manueller Lymphdrainagen je Ver-
ordnung: 6; orientierende Behandlungsmenge: 30. Ist die Diagnoseliste in Anlage 2 zur Richtlinie aufgeführt (langfristi-
ger Behandlungsbedarf) darf mehr verordnet werden – für bis zu 12 Wochen. 

Heilmittelbereich  

Braucht der Patient eine Physiotherapie, Ergotherapie, podologische Therapie oder eine Ernährungstherapie? Durch 
das Kreuzchen oben rechts im Muster 13 wird dieses festgelegt. Anhand der Diagnose kann die Praxissoftware eine 
Vorauswahl treffen. Achtung, neu ist die explizite Verordnung der Schlucktherapie. 

Ergänzende Heilmittel  

So weit medizinisch geboten, kann auch ein ergänzendes Heilmittel, das im Katalog angeboten wird, verordnet werden.  
Cave: Diese Heilmittel werden bei der Zählung der orientierenden Behandlungsmenge und der Höchstmenge je Ver-
ordnung nicht mitgezählt. Im Bereich Physiotherapie können ergänzende Heilmittel auch isoliert verordnet werden, 
zum Beispiel Elektrotherapie. Therapiefrequenz Sie kann sowohl festgelegt werden (1x wöchentlich) als auch als Span-
ne angegeben werden (1-3x wöchentlich). Die Frequenzempfehlung des Katalogs ist zur Orientierung gedacht.  
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Leitsymptomatik  

Eine Auswahl von maximal drei Leitsymptomatiken ist im Heilmittelkatalog vorgegeben (jeweils a, b oder c). Außerdem 
kann das Feld patientenindividuelle Leitsymptomatik angekreuzt werden. Dann sollte diese im Freitextfeld darunter 
beschrieben werden. 

Therapiebericht  

Soll der Therapeut einen Therapiebericht erstellen, ist hier ein Kreuz zu setzen. Auch ein Hausbesuch kann aus medi-
zinischen Gründen verordnet werden, wenn er zwingend notwendig ist. 

Dringlicher Bedarf  

Wenn dringlicher Behandlungsbedarf angekreuzt wird, ist innerhalb von max. 14 Tagen mit der Therapie zu beginnen. 
Ansonsten darf bis zu 28 Tage mit dem Beginn der Behandlung gewartet werden. 

Heilmittel nach Katalog  

Für jede Diagnosegruppe gibt der Heilmittelkatalog passende vorrangige und ergänzende Heilmittel an, bei Lymphab-
flussstörungen beispielsweise unterschiedliche Formen der Manuellen Lymphdrainage (MLD). Bis zu drei unterschied-
liche können verordnet werden. 

Behandlungsrelevante Diagnosen  

An dieser Stelle ist der ICD-10-Schlüssel der Behandlungsdiagnosen anzugeben. Die Software fügt den Klartext zum 
ICD-Schlüssel automatisch bei, dieser kann aber händisch angepasst werden, wenn nötig. 

Diagnosegruppe 

Die Diagnosegruppe muss ausgewählt werden, die Kürzel werden vom Heilmittelkatalog mit Beispieldiagnosen vorge-
geben, etwa WS für Wirbelsäulenerkrankungen, CS für Chronisches Schmerzsyndrom, LY für Lymphabflussstörungen 
oder AT für Störungen der Atmung. 8,7 Mrd. Euro zahlten die Krankenkassen 2019 für Heilmittel. Das sind 3,6 Prozent 
der Gesamtausgaben. 

Quelle: Ärzte Zeitung, 11.12.2020, Seite 4 
(https://www.aerztezeitung.de/E-Paper/?issueid=678&pageno=4) 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Aufrufen des Formulars 

Der Aufruf des Formulars erfolgt wie gewohnt über den folgenden Weg: 
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Ausfüllen des Formulars 

Das Feld Zuzahlungspflichtig/-frei wird je nach den Angaben des Scheines vorausgewählt und kann manuell bearbeitet 
werden. Beginnen Sie mit der Auswahl des Heilmittelbereichs: 

Folgende Bereiche stehen zur Auswahl: Physiotherapie, Podologische Therapie, Stimm-, Sprech-, Sprach- und 
Schlucktherapie, Ergotherapie und Ernährungstherapie 

Hinweis: Es ist nur ein Heilmittelbereich auswählbar. Von diesem hängen die zur Auswahl stehenden Heilmittel 
und Diagnosegruppen ab. 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Im nächsten Schritt wird/werden die Diagnose/n ausgewählt. Die Auswahl erfolgt über die Suchleiste oder die Baum-
struktur: 

Im Fall der Eingabe eines zweiten ICD-10-GM-Codes bietet die Software vorrangig ICD-10-GM-Codes aus der BVB-/
LHM-Stammdatei zur Übernahme an, welche in Kombination mit dem ersten eingetragenen ICD-10-GM-Code einen 
besonderen Verordnungsbedarf definieren. 
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Sobald in der Patientenakte Diagnosen hinterlegt sind, werden diese über dem gesamten ICD-10-Katalog angezeigt 
und können ausgewählt werden. Durch einen Klick mit der linken Maustaste in das gelbe Feld, erscheinen die zur Aus-
wahl stehenden Diagnosegruppen: 

Hinweis: Sind die Diagnosegruppen farblich gekennzeichnet, entsprechen diese den Kriterien eines besonderen 
Verordnungsbedarfs oder langfristigen Heilmittelbedarfs (gelb= langfristiger Heilmittelbedarf, rot= besonderer 
Verordnungsbedarf). 
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Beispiel für die Kennzeichnung: 

Wählen Sie eine Leitsymptomatik durch einen Klick in die Checkbox oder den Text unter der Diagnosegruppe aus.  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Der Text wird automatisch übernommen: 

Im nächsten Schritt folgt die Auswahl des Heilmittels. Es sind bis zu 3 vorrangige Heilmittel und ein ergänzendes Heil-
mittel auswählbar. Durch Auswahl des Feldes „Ergänzendes Heilmittel“ erscheint der Katalog auf der linken Seite. Die 
Verordnung eines alleinstehenden ergänzenden Heilmittels ist möglich. Die übliche Therapiefrequenz laut Heilmittel-
richtlinie wird automatisch übernommen, ist aber veränderbar. 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Im nächsten Schritt werden die Behandlungseinheiten eingetragen. Wenn die Höchstmenge der Verordnung oder die 
Verordnungsmenge in Abhängigkeit mit der Therapiefrequenz überschritten ist, erscheint ein Hinweis auf der rechten 
Seite. 
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Ist die Höchstmenge der Verordnung überschritten, wird die Menge durch die höchstmögliche ersetzt, wenn nur ein 
Heilmittel ausgewählt wurde. 
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Akutereignis 

Begründet die Verordnung einen besonderen Verordnungsbedarf, der der Einschränkung eines Akutereignisses unter-
liegt, haben Sie die Möglichkeit der Eingabe des Akutereignisses. Wählen Sie Akutereignis hinterlegen durch die Taste 
aus. 

Geben Sie das Datum ein und bestätigen Sie die Auswahl durch Übernehmen.  
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Blankoverordnung 

Hinweis der KBV zum Einsatz der Blanko-Verordnungs-Stammdatei des GKV-SV im Verfahren Heilmittelverordnung 
zum 01. Januar 2021: 
„Wie im Anforderungskatalog für die Verordnung von Heilmitteln bestimmt, wird die Blanko-Verordnungs-Stammdatei 
durch den GKV-SV veröffentlicht. Mit einer Veröffentlichung der Blanko-Verordnungs-Stammdatei durch den GKV-SV ist 
vor dem 15. März 2021 nicht zu rechnen, da die Verträge zwischen dem GKV-SV und den Spitzenorganisationen der 
Heilmittelerbringer gemäß § 125a SGB V bis zu diesem Termin zu schließen sind.“  
Danach gilt allerdings die folgende Funktion: 

In bestimmten Fällen (Kombinationen von ICD-10-Codes, Diagnosegruppen und Alter des Patienten) ist eine Blanko-
verordnung möglich. Es erscheint in solchen Fällen folgender Hinweis: 
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Wählen Sie JA aus, erscheint Blankoverordnung im Feld Heilmittel: 

Folgende Punkte werden in dem Fall nicht berücksichtigt: Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges, Therapiefrequenz, 
Höchstmenge je Verordnung, orientierende Behandlungsmenge. Folgende Punkte werden in dem Fall nicht berück-
sichtigt: Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges, Therapiefrequenz, Höchstmenge je Verordnung, orientierende Be-
handlungsmenge. 
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Patientenspezifische Genehmigung des langfristigen Heilmittelbedarfs 

Sie haben die Möglichkeit, während der Ausstellung der Verordnung die patientenspezifische Genehmigung eines lang-
fristigen Heilmittelbedarfs zu hinterlegen. Eingetragene Daten im Formular werden automatisch übernommen: 
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Zum Schluss wählen Sie aus ob ein Therapiebericht benötigt wird, Hausbesuche erfolgen sollen oder ein dringlicher 
Behandlungsbedarf besteht. Außerdem können per Freitext oder Copy und Paste Therapieziele und andere Hinweise 
eingetragen werden. 
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Drucken 
 
Wenn sie das erste mal diese Software öffnen, 
müssen Sie für sich und jeden Bediener einen 
Standarddrucker für dieses Formular festlegen.  
 
Die Druckeinstellungen öffnen Sie über das 
Den Button links an der Seite.  
 
 
 
 
 

Über die Druckeinstellungen können Sie die Ausrichtung des Formulars, das Format und den Drucker bestimmen: 
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Das Formular kann über die Schaltfläche unten links gedruckt werden. Sollte das Formular noch nicht vollständig aus-
gefüllt sein, erscheint folgender Hinweis:  

Auf der linken Seite erkennen Sie welche Felder noch nicht ausgefüllt sind. Die Beendigung des Verordnungsvorgangs 
(trotzdem fortfahren) ist in folgenden Fällen nicht erlaubt: 

• Höchstmenge der Verordnung überschritten 
• Patientenindividuelle Leitsymptomatik: Textangabe fehlt 
• Standardisierte Heilmittelkombination weniger als 3 Heilmittel 
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Haftungsausschluss 

Die Firma CROSSSOFT. GmbH, Knooper Weg 126 / 128, 24105 Kiel und der Autor übernehmen keinerlei Support, Ga-
rantie und keine Verantwortung für Datenverluste, entgangene Gewinne oder sonstige Schäden, die Ihnen beim Ge-
brauch dieser Anleitung entstehen könnten. Auch wenn hinreichende Vorkehrungen bei der Erstellung dieses Doku-
ments getroffen wurden, um die Korrektheit der enthaltenen Informationen sicherzustellen, können die CROSSSOFT. 
GmbH, Knooper Weg 126 / 128 - Hofgebäude, 24105 Kiel und der Autor keine Haftung für Schäden übernehmen, die 
durch Fehler, Auslassungen oder Nutzung der enthaltenen Informationen entstehen könnten. 
Mit der Verwendung der Installationsanleitung erkennen Sie den Haftungsausschluss an.   

Da bei jeglicher Art einer Installation an einem Computer technische Probleme auftreten können, weisen die Firma 
CROSSSOFT. GmbH, Knooper Weg 126 / 128 - Hofgebäude, 24105 Kiel und der Autor ausdrücklich auf die Notwendig-
keit einer Datensicherung vor der Installation hin. 

Mit Anwendung dieser Anleitung erklärt der Kunde / Anwender ausdrücklich, dass er auf sein eigenes Risiko installiert 
und die Firma CROSSSOFT. GmbH, Knooper Weg 126/128 – Hofgebäude, 24105 Kiel und den Autor nicht für eine Wie-
derherstellung des Ursprungszustandes seiner Daten und Programme haftbar machen wird.  

Da bei jeder Softwareinstallation technische Probleme nicht auszuschließen sind, weisen wir Sie ausdrücklich auf 
die Notwendigkeit einer Datensicherung hin. Achten Sie vor der Installation darauf, dass Sie Ihre Daten gesichert 
haben. Insgesamt ist es ratsam, Demosoftware nicht auf einem betrieblich genutzten Computer aufzuspielen.  
Achten Sie während der Installation auf die Bildschirmhinweise. 
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Telefonische Hotline-Betreuung 

Bei Fragen zum Programm steht Ihnen unsere Hotline von Montag bis Freitag jeweils in der Zeit von 8:00 bis 17:00 Uhr 
gerne zur Verfügung.  
 

 
Zentrale 
Telefon: +49 (0)431 / 382 177 0 
Fax: +49 (0)431 / 382 177 48 
E-Mail: info@crosssoft.de 

Vertrieb und Marketing 
Telefon: +49 (0)431 / 382 177 20 
Fax: +49 (0)431 / 382 177 48 
E-Mail: info@crosssoft.de 

 
CROSSDENT / CROSSMKG Hotline 
Telefon: +49 (0)431 / 382 177 40 
Fax: +49 (0)431 / 382 177 48 
E-Mail: dent-hotline@crosssoft.de 

CROSSSPZ Hotline  
Telefon: +49 (0)431 / 382 177 50 
Fax: +49 (0)431 / 382 177 48 
E-Mail: spz@crosssoft.de 

 
CROSSHEALTH Hotline  
Telefon: +49 (0)431 / 382 177 90 
Fax: +49 (0)431 / 382 177 48 
E-Mail: info@crosssoft.de 

 
CROSSSOFT. GmbH 
Knooper Weg 126/128  
24105 Kiel  

 
Amtsgericht Kiel HRB 6457 
USt-IdNr.: DE178836476 
Geschäftsführender Gesellschafter: Dirk Sommer 
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Kontakt 

CROSSSOFT Hauptsitz 
Knooper Weg 126/128 
24105 Kiel, Schleswig-Holstein 
Deutschland 

CROSSSOFT Zweigstelle  
Bahnhofstraße 5 
96199 Zapfendorf, Bayern 
Deutschland 

CROSSSOFT Zweigstelle  
Goethestraße 55 
38440 Wolfsburg, Niedersachsen  
Deutschland 
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Besuchen Sie uns auf CROSSSOFT.de!

http://CROSSSOFT.de
http://CROSSSOFT.de


© Copyright 2021 CROSSSOFT. GmbH - Alle Rechte vorbehalten.
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